
 

 

 
 

 
 

 

 

Förderrichtlinien  
 Bienenzucht 

 

 

 

 

Förderwürdig sind Bienenzuchtvereine, welche folgende 
Erfordernisse/Richtlinien erfüllen: 

 

 

 

 

1. Gefördert werden Imker/innen mit Hauptwohnsitz im Gemeindegebiet, deren   

Bienenstöcke im Gemeindegebiet Wolfsberg aufgestellt sind. 

 

 

2.  Die Beantragung der Förderung erfolgt über Bienenzuchtvereine  

 - Antragsfrist:  bis 01. Juli jeden Jahres mit einer Listung und folgendem Inhalt: 

 - Name und Hauptwohnsitz des Imkers/der Imkerin/ordentliches Vereinsmitglied und die     

      rechtzeitig gemeldete Anzahl an Bienenvölker nach dem Kärntner Bienenwirtschafts-   

      gesetzes LGBl. Nr. 63/2007 idgF.  

        

  Die Lenkung dieser Richtlinie über die Bienenzuchtvereine soll der 

 Gemeinschaftspflege, Information und Fortbildung dienen.   

 

 

3. Pro Imker/Imkerin werden höchstens 40 Bienenvölker pro Jahr berücksichtigt. 

         

 

4. Der Förderungsbetrag wird abhängig vom bereitgestellten Gemeindebudget für 

diesen Zweck und im Verhältnis der Vereinsmitglieder/innen  und der 

gemeldeten Bienenvölker für jeden Bienenzuchtverein ermittelt und jedes Jahr 

zur Auszahlung gebracht.  

 


